
1I-1132 der Beilapcn zu den stel10graphischen Protokollen des Nationalrates 
XI. Gecetzgebungsperiode 

7.3.1968 

491!A .B .• 

zu 490!J 
A n fra g e b e a n t W 0 r tun g 

des Bundesministers für Bauten und Technik Dr. Ko t z i n a 

auf die Anfraee der Abgeordneten t-r e 1 t c r und Genossen, 

betreffend Husisch-pädagogische Akademie Feldkireh. 

-8-.-.-.-
Auf die Anfrage, welche die Abgeordneten Melter und Genossen betreffend 

Husisch-pädagogische Akademie in Feldkirch in der Sitzung des Nationalrates 

vom 6.2.1968 an mich gerichtet haben, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

ad 1) (Für welche Arbeiten liegen bereits Offerte vor?) 

Auf Grund der vom Amte der Vorarlberger Landesregierung dem Bundes­

ministj;rium für Bauten und Technik vorgeüegten Vergabeanträge wurden be­

rci ts die Baumeisterarbeiten, die Stukkateur·~ t Isolic;l, Zi!'1'1merer- und 

Spenglerarbeiten sO\'lie die Lieferung der Lichtkuppeln vergeben. Außerdem 

sind für die Heizungs~~ Sanitc.r-, Stark,,; und Schwachstrominstallationen 

sovJie die Blitzschutzanlage Anbote vorgelegt worden, die mit Ausnahme der 

Starkstromarbeiten genehmigt wurden. 

ad 2) (Wann ist die Anbotseröffnung erfolgt bzw. für wann ist sie zu 
erwarten?) 

Beim Bundesministerium fHr Bauten und Technik liegen derzeit keine Ver·· 

.. cabeantrii.::;c vor. Nach Auskunft des Amtes der Vorarlbcrger Landesregierung 

befinden sich dort die Ergebnisse der Ausschreibung der FenBter, der 

Glaser- uno. GewichtsschloGscrarbeiten (StahltUren) • Das vorgemmnte Amt wird 

in Kürze die Vergabeanträge für diese Leistungen dem Bundesministerium vor­

legen. Auf Grund der Richtlinien für die Vergebung von Leistungen durch 

Bundesdienststellon kann das Amt der Vorarlberger Landesregierung alle Vor­

gaben un.ter einer An.botsumme von 300.000 S (Baumeisterarbeiten 500.000S) 

im eigenen Wirkungsbereich vergeben. Dem ho. :&uadesministerium werden daher 

nur Vergabeanträge mit Auftr.agssilinmen von meh~ als 300.000 S bzw. bei Bau­

meisterarbeiten von 500.000 S vorgelegt. Nach einem Bericht des Amtes der 

Vorarlberger Landesregierung liegen derzeit dort keine unerledigten Anbote 

unter einer Auftragssumme von 300.000 S vor. 

ad 3) (Bis wann wird die Arbeitsvergabe für die einzelnen Arbeiten 
erfolgen? ) 

Das Amt der Vorarlberger Landesregierung wurde bereits ermächtigt, die 

Heizungs- und Sanitärinstallationen sowie die Schwachstrom- und Blitzschutz­

anlagen zu vergeben. Der Auftrag an die entsprechenden Firmen wird in KUrze 

durch das Amt der Vorarlberger Landesregierung erfolgen. 
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Der Anbotverhandlungsakt über die Starkstromarbeiten ist dem Amt der 

Vorarlbergcr Landesregierung zurückgestellt worden und muß neuerlich von 

der Baudienststelleüberprüft werden. Das Amt hat selbst im Al1tragsschr<!ibcll 

festgestellt, daß durch die-Verwendung von Standardleuchten rund 250.000 S 
eingespart werden können. Die Wiedervorlage des verbesserten Al'ltrages wird 

in KUrze erwartet. 

ad 4) (Tritt durch die spätere Auftragsvergabe eine Teuerung ein?) 

Beim Baugewerbe ist gegenwärtig eine leicht sinkende Tendenz der Preise 

festzustellen. Eine Teuerung durch eine spätere Vergabe der Arbeiten ist nur 

relativ zu betrachten, da das Bundesministerium für Bauten und Technik jeder­

zeit in der Lage ist, die bei den Bauvorhaben nicht sofort benötigten Mittel 

bei anderen Bauvorhaben unterzubringen. Dadurch kommt es im gesamten Bundes­

gebiet zu einem Ausgleich. 

ad 5) (Kann bis zum Schulbeginn mit einer Fertigstellung gerechnet 
werden?) 

Das Amt der Vorarlberger Landesregiorung hat die Absicht, bis Jahresende 

einen Teil der Anlage (Übungsschule) soweit fertigzustellen, daß der Schul-· 

b~trieb behelfsmäßig aufgenommen werden kan:r~ .• 

ad 6) (i'ieshalb wurde die Halle für das Schwimmbad nicht im Rohbau er­

stellt?) 

Der Einbau einer Hubbodenkonstruktion für das Schwimmbecken ist erst 

m.achträglich verlal:tgt worden. Da die erste Anboteinziehung den Vorschriften 

nicht entsprochen hat und der Kreis der Anbotsteller erweitert werden mußte, 

um auch österreichischen Firmen die Gelegenheit zur AnbotsteIlung zu geben, 

mußte das Anbotsverfahren wiederholt werden. Aus diesem Grund waren zum Zeit­

punkt der Herstellung des Rohbaues um das Schwimmbad keine Eilazelhei ten über 

die Ausführung des Schwimmbeckens bekannt. Der Rohbau für die Schwimmhalle 

wurde daher zurückgestellt. 

ad 7) (Tritt durch die Zurückstellung des Hochbaues beim Schwimmbad 
eine Verteuerung ein?) 

Diese Frage k~~n erst nach VOrliege1der Detailpläne festgestellt werden, 

wenn der Leistungsumfang bekannt ist. 

o.d 8) (Wenn ja: Wie hoch sind die Hehrkosten?) 

Wann es Ub~rhaupt zu l'-lehrkosten kO;'!lmon sollte, können diese im Hin­

blick auf die geringeren Ausmaße des Schwimmbeckens (6 x 12,5 m) nicht groß 

soin. 

-.-.-.-.-
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